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Landsgemeindebeschluss zur Revision des Steuergesetzes

Version 1. Lesung Grosser Rat Fassung nach 1. Lesung Grosser Rat

I.

Änderung Steuergesetz (StG) vom 25. April 1999:

Art.  60ter

ater. Patente und vergleichbare Rechte: Besteuerung

1 Der Reingewinn aus Patenten und vergleichbaren Rechten wird auf Antrag des 
Steuerpflichtigen im Verhältnis des qualifizierenden Forschungs- und Entwick-
lungsaufwands zum gesamten Forschungs- und Entwicklungsaufwand pro Pa-
tent oder vergleichbares Recht (Nexusquotient) mit einer Ermässigung von 50 
Prozent in die Berechnung des steuerbaren Reingewinns einbezogen.

2 Der Reingewinn aus Patenten und vergleichbaren Rechten, die in Produkten 
enthalten sind, ermittelt sich, indem der Reingewinn aus diesen Produkten je-
weils um 6 Prozent der diesen Produkten zugewiesenen Kosten sowie um das 
Markenentgelt vermindert wird.

3 Wird der Reingewinn aus Patenten und vergleichbaren Rechten erstmals er-
mässigt besteuert, so wird der in vergangenen Steuerperioden bereits berück-
sichtigte Forschungs- und Entwicklungsaufwand zum steuerbaren Reingewinn 
hinzugerechnet. Im Umfang des hinzugerechneten Betrags ist eine versteuerte 
stille Reserve zu bilden.

3 Wird der Reingewinn aus Patenten und vergleichbaren Rechten erstmals er-
mässigt besteuert, so werden der in vergangenen Steuerperioden bereits berück-
sichtigte Forschungs- und Entwicklungsaufwand sowie ein allfälliger Abzug nach 
Art. 65bis dieses Gesetzes zum steuerbaren Reingewinn hinzugerechnet. Im 
Umfang des hinzugerechneten Betrags ist eine versteuerte stille Reserve zu bil-
den.

4 Die Ausführungsbestimmungen nach Art. 24b Abs. 4 des Bundesgesetzes vom 
14. Dezember 1990 über die Harmonisierung der direkten Steuern der Kantone 
und Gemeinden sind anwendbar.

Art.  67
3. Steuerberechnung
a. Gewinnsteuersatz

1 Die Gewinnsteuer beträgt 6,0 bis 11,5 Prozent vom steuerbaren Gewinn. Der 
Grosse Rat legt den Steuersatz jährlich fest.
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2 Für Gewinnanteile, welche im folgenden Geschäftsjahr in Form einer Dividende 
ausgeschüttet werden, wird der Gewinnsteuersatz gemäss Abs. 1 dieses Artikels 
zwischen 0 bis 50 Prozent reduziert. Der Grosse Rat legt die Reduktion jährlich 
fest.

2 Für Gewinnanteile, die im folgenden Geschäftsjahr in Form einer Dividende 
ausgeschüttet werden, kann der Gewinnsteuersatz gemäss Abs. 1 dieses Arti-
kels auf Antrag um bis zu 50 Prozent reduziert werden. Der Grosse Rat legt den 
Prozentsatz der Reduktion jährlich in einem generellen Beschluss fest.

Art.  92
Pflichten des Schuldners der steuerbaren Leistung

1 Steuerschuldner ist der Schuldner der steuerbaren Leistung (Arbeitgeber, Ver-
sicherer usw.). Er ist verpflichtet,

a) bei Fälligkeit von Geldleistungen die geschuldete Steuer ungeachtet allfälliger 
Einwände zurückzubehalten und bei anderen Leistungen (insbesondere Natu-
ralleistungen und Trinkgeldern) die geschuldete Steuer vom Arbeitnehmer ein-
zufordern;

b) dem Steuerpflichtigen eine Aufstellung oder eine Bestätigung über den Steuer-
abzug auszustellen;

c) die Steuern periodisch der kantonalen Steuerverwaltung abzuliefern, mit ihr 
darüber abzurechnen und ihr zur Kontrolle der Steuererhebung Einblick in alle 
Unterlagen zu gewähren.

c) die Steuern periodisch der kantonalen Steuerverwaltung abzuliefern, mit ihr 
darüber abzurechnen und ihr zur Kontrolle der Steuererhebung Einblick in alle 
Unterlagen zu gewähren;

d) die anteilsmässigen Steuern auf im Ausland ausgeübten Mitarbeiteroptionen 
zu entrichten; der Arbeitgeber schuldet die anteilsmässige Steuer auch dann, 
wenn der geldwerte Vorteil von einer ausländischen Konzerngesellschaft aus-
gerichtet wird.

d) die anteilsmässigen Steuern auf im Ausland ausgeübten Mitarbeiteroptionen 
zu entrichten; der Arbeitgeber schuldet die anteilsmässige Steuer auch dann, 
wenn der geldwerte Vorteil von einer ausländischen Konzerngesellschaft aus-
gerichtet wird;

e) Steuerpflichtige, die der nachträglichen ordentlichen Veranlagung nach Art. 
84bis Abs. 1 lit. a dieses Gesetzes unterliegen, der Steuerbehörde alljährlich 
unaufgefordert zu melden;

e) Steuerpflichtige, die der nachträglichen ordentlichen Veranlagung nach Art. 
84bis Abs. 1 lit. a dieses Gesetzes unterliegen, der Steuerbehörde alljährlich 
unaufgefordert zu melden.

2 Der Steuerabzug ist auch dann vorzunehmen, wenn der Arbeitnehmer in einem 
andern Kanton steuerpflichtig ist.

3 Der Schuldner der steuerbaren Leistung haftet für die Entrichtung der Quellen-
steuer.
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3bis Der Schuldner der steuerbaren Leistung erhält, ausgenommen bei Quellen-
steuern auf kleinen Arbeitsentgelten aus unselbständiger Tätigkeit, für seine Mit-
wirkung eine Bezugsprovision von 1 bis 2 Prozent des gesamten Quellensteuer-
betrages; die Standeskommission legt den Ansatz fest. Für Kapitalleistungen be-
trägt die Bezugsprovision 1 Prozent des gesamten Quellensteuerbetrages, je-
doch höchstens Fr. 50 je Kapitalleistung für die Quellensteuer von Bund, Kanton, 
Bezirk und Gemeinden.

3ter Kommt der Schuldner der steuerbaren Leistung seinen Mitwirkungspflichten 
nicht oder ungenügend nach, kann die Steuerbehörde die Bezugsprovision her-
absetzen oder ausschliessen.

4 Die zuständige AHV-Ausgleichskasse erhält für den Bezug der Quellensteuer 
auf kleinen Arbeitsentgelten aus unselbständiger Erwerbstätigkeit eine Bezugs-
provision, deren Höhe das Bundesrecht festlegt.

II.

          Keine Fremdänderungen.

III.

          Keine Fremdaufhebungen.

IV.

      Dieser Beschluss tritt am 1. Januar 2021 in Kraft.


